
1. Der Sperrvermerk für die Stellenanteile im Personal, Sport- und Bäderamt (0,3 VZK) wird 

aufgehoben.  

 

2. Der Sperrvermerk im Ordnungsamt im Bereich Naturschutz (0,05 VZK) wird aufgehoben.  

 

3. Der Sperrvermerk für die Stelle im Liegenschaftsamt (0,5 VZK) bleibt zunächst 

aufrechterhalten und bestehen. 

 

4. Die Stelle im Ordnungsamt für den Bereich Märkte (0,05 VZK) wird abgelehnt und 

gestrichen. 

 

5. Es wird im Prüfungsamt an die Vollzeit-Stelle ohne Leitungsfunktion ein kw-Vermerk 

angebracht. 

 


